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Indirekte Steuern/Zoll

Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1
Buchstabe a, § 6 UStG): Anerkennung der Ausgangsvermerke im
IT-Verfahren ATLAS als Ausfuhrnachweis für
Umsatzsteuerzwecke

Das BMF hält in seinem Schreiben vom 23.01.2015 fest, dass je nach Fallgestaltung auch
Ausgangsvermerke, die im IT-Verfahren ATLAS erzeugt wurden und den quer eingedruckten
Hinweis „Ausgangsvermerk“ enthalten, als Ausfuhrnachweis für Umsatzsteuerzwecke
anerkannt werden.

Hintergrund
Seit dem 01.07.2009 besteht EU-einheitlich die Pflicht zur Teilnahme am elektronischen
Ausfuhrverfahren. Die für den Ausführer bestimmten Ausgangsvermerke werden hierbei
auf Grundlage des Eingangs der elektronischen Ausgangsbestätigung bzw. des
Kontrollergebnisses von der Ausfuhrzollstelle erstellt. Neben dem klassischen
Ausgangsvermerk werden je nach Fallgestaltung auch andere Ausgangsvermerke im IT-
Verfahren ATLAS erzeugt, die den quer eingedruckten Hinweis „Ausgangsvermerk“
enthalten.

Inhalt
Das BMF hält in seinem Schreiben vom 23.01.2015 fest, dass die folgenden
Ausgangsvermerke, die im IT-Verfahren ATLAS erzeugt wurden, als Ausfuhrnachweis für
Umsatzsteuerzwecke anerkannt werden:

1) Ausgangsvermerk aufgrund einer monatlichen Sammelanmeldung nach Artikel 285a Abs. 1a
ZK-DVO

Es handelt sich hierbei um Fälle, in denen „zugelassene Ausführer“ unter bestimmten
Voraussetzungen das Verfahren nach Artikel 285a Abs. 1a ZK-DVO anwenden. Der
Ausgangsvermerk, der aufgrund der Sammelanmeldung erzeugt wird, stellt einen
geeigneten Ausfuhrnachweis dar, wenn sich aus den begleitenden Belegen und aus der
Buchführung das Gelangen der Ware in das Drittlandsgebiet sowie die Warenart und
Warenmenge eindeutig und leicht nachprüfbar ergeben.

2) Ausgangsvermerk aufgrund einer nachträglichen Ausfuhranmeldung im Notfallverfahren nach
Artikel 787 Abs. 2 ZK-DVO

Hierbei sind Fälle gemeint, in denen die Ausfuhranmeldung nicht im elektronischen
Ausfuhrverfahren durchgeführt werden kann und der Nachweis der Beendigung des
zollrechtlichen Ausfuhrverfahrens zunächst in Papierform geführt wird. Der
Ausgangsvermerk, der bei zusätzlicher nachträglicher Abgabe einer elektronischen
Ausfuhranmeldung erzeugt wird, ist als Ausfuhrnachweis anzuerkennen.

3) Ausgangsvermerk aufgrund einer nachträglichen Ausfuhranmeldung nach Artikel 795 ZKDVO

Eine solche Ausfuhranmeldung ist vom Ausführer nachträglich abzugeben, wenn eine Ware
das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen hat, ohne zuvor zur Ausfuhr angemeldet worden
zu sein. Da der Ausgangsvermerk nur in den Fällen erstellt wird, in denen der Zollstelle
Nachweise vorgelegt werden, die den umsatzsteuerlichen Regelungen über die
Nachweisführung bei Ausfuhrlieferungen entsprechen, ist dieser Ausgangsvermerk als
Ausfuhrnachweis anzuerkennen.

4) Ausgangsvermerk aufgrund einer nachträglichen Ausfuhranmeldung bei vorheriger ganz oder
teilweise unrichtiger Ausfuhranmeldung - Korrektur für die Außenhandelsstatistik

Hierbei handelt es sich um Einzelfälle im Zusammenhang mit der Korrektur statistischer
Werte. Die ursprüngliche Ausfuhranmeldung wird von der Zollstelle durch die nachträgliche
Anmeldung lediglich ersetzt. Da dadurch eine genaue Zuordnung des Ausfuhrvorgangs
möglich ist, ist der in diesem Fall erzeugte Ausgangsvermerk als Ausfuhrnachweis
anzuerkennen.



Weiterhin hält das BMF fest, dass es sich bei einem Ausgangsvermerk aufgrund einer
nachträglichen Ausfuhranmeldung nach Carnet ATA ohne Wiedereinfuhr gemäß Artikel 798
ZK-DVO nicht um eine Ausfuhrlieferung, sondern um ein rechtsgeschäftsloses Verbringen
handelt, in dessen Anschluss eine Lieferung im Drittland erfolgt.

In diesen Fällen wurde die Ware, die zunächst das Zollgebiet mit Carnet ATA verlassen hat,
bei der Zollstelle registriert. Verbleibt die Ware dann im Drittlandsgebiet, muss der
Ausführer nachträglich statt des Wiedereinfuhrstammblattes eine Ausfuhranmeldung
abgeben.

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde den Änderungen entsprechend angepasst.

Fundstelle
BMF, Schreiben v. 23.01.2015, IV D 3 -S 7134/07/10003-02

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2015-01-23-umsatzsteuerbefreiung-ausfuhrlieferungen-anerkennung-der-ausgangsvermerke-im-IT-Verfahren-ATLAS-ausfuhrnachweis-umsatzsteuerzwecke.pdf?__blob=publicationFile&v=1

	Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchstabe a, § 6 UStG): Anerkennung der Ausgangsvermerke im IT-Verfahren ATLAS als Ausfuhrnachweis für Umsatzsteuerzwecke
	Hintergrund
	Inhalt
	Fundstelle


